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Zitat von Nettmensch

Es gilt, dass du einen Rechtsanspruch hast, einen Nebentätigkeit auszuüben, sofern die
regelmäßige Arbeitszeit von 48 Stunden nicht überschritten ist (als Angestellte; bei
Beamten - auch bei Beurlaubung - max. 8 Stunden).

Hier geht es ja dann aber nicht um die Nebentätigkeit, sondern eine einzige Tätigkeit, die noch
dazu evtl. dem Beurlaubungsgrund widerspricht, dies muss genehmigt werden. Das ist bei
Beurlaubungen anders und steht so extra in den Anträgen zur Beurlaubung auch drin, dass
Tätigkeiten innerhalb der Beurlaubung genehmigungspflichtig sind (ist z.B. in Elternzeit ja
generell so und in dem Falle auch).
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